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Dienstag , den 7 . März 1816. LS. Jahrgang

Amtlicher Teil.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Betr. : Bestan- srryebnng von Ha« nnd Stroh.
Auf Beschluß deS Bundesrats findet in der Zeit vom IS.

o 15. März 1916 eine Erhebung über die Vorräte an Heu
id Stroh statt. Der Erhebung unterliegt. Ke« aller Art , ins.
solidere auch das Heu von Klee und sonstigen Futterpflanzen,
mer das Stroh von Roggen. Weizen. Dinkel, Hafer und Gerste.

Ausgenommen von der Erhebung sind:
a) die Vorräte, die im Eigentum der Heeresverwaltungen oder

Marineverwaltung stehen.
b) Vorräte die in der Hand eines B-sitzer- 20 Zentner Heu

oder 20 Zentner Stroh nicht übersteigen.
Die Erhebung erfolgt durch Ortslisten(die Ihnen nach Ein¬

ung sofort übersandt werde..) die von der SchätzungSkommission
lach Maßgabe der derOrtsliste oufgedruckten Bestimmungen auSzu-
ülliu sind. ■

Vorräte, die sich zur ErhebungSzeit uuterwrgS befinden, sind
benfallS aufzuzeichnen, und zwar für den Empfänger.

Vorräte, die im ErhebungSbcziik lagern, aber einem aus-
värtigen Besitzer gehören, sind ebenfalls aufzunehmen unter Angabe

des sü>e«Namens und der Wohnung des Besitzers; dabet ist streng darauf
irdnunju achten, daß solche Vorräte nicht etwa an einer anderen Stelle
Februal mgegeben sind— maßgebend ist stets der Ort der Lagerung, nicht
an n»der Wohnort deS Besitzers.
on de« Die SchützungSkommission besteht au» dem jeweiligen Bürger-
len Tel oeister^ ober seinem Stcllveitreter und st von den Bürgermeistern

Dtt lechrzcitlg auszuwählenden Sachverständigen.
sblätte« Die Mitglieder der Schützungskommlssion sind befugt, zur
ung fot*Beioinnima wichtiger Angaben die Grundstücke und Wirtschafts’
und di« äume der zur Angabe Verpflichteten zu betreten und dort Besich-
,werda tigungcn vorzunehmev. Die Betriebsinhaber oder deren Stellver-
ung da irtttr find veipflichtet. auf Befragen Auskunft zu erteilen,
rderniff Die Herren Bürgermeister ersuche ich um rechtzeitige ortsüb-
, schrß liche Bekanntmachung. Hierbei ist auf das Nachdrücklichstehinzu-
a erhält Meisen
erstatte!

Aa die Herren Kürgermeister >ea « reife».
«,uf die vielen eingelaufenen Beschwerdender Bevölkerung, daß

stch die emailierten pp. Keffel zuw Kochen von Marmelade«. Gelee- ,
MnS u. dgl. nicht eignen, hat die Aufsichtsbehörde genehmigt, daß
bis zu einem Fünftel der vorhandenen Kupferkeffel von der Ab¬
lieferung biS auf weiteres befreit werden könne». Bedingung ist,
daß die Besitzer, denen die Keffel belassen werden, diese ihren sämt¬
lichen Mitbürgern ohne Ausnahme und Wahl zum Kochen der
Marmeladenu. berat, unentgeltlich zur Verfügung stelle». Sie
wollen wegen der hiernach zulässigen Zurückbehaltung der in Frage
kommenden Zahl von Kessel da» Weitere veranlassen. BiS zum
10. d. MtS. ist wir anzuzeigeo. welche Personen Ihrer Gemeinde
vorläufig im Besitze der Kessel bleiben. Die hier befindlichen Lager,
bücher werden entsprechend berichtigt werden.

Westerburg, den2. März 1916.
Der Borfitzende de- Krei-a«Ssch»- eS

des Kreise« Westerburg.
An die f crVen Bürgermeister de» Kreise».

Es stehen mir wieder 48 Zentner AuSputzgerste zur Ber.
füguvg die zum Preise von 14 Mark pro Zeutner ohne Smk ab
Lagerhaus gegen Barzahlung abgegeben werden. Etwaige Best«,
lungen find umgehend duich die Herren Bürgermeister einzureiche«.

Beranlaffen Sie ortsübliche Bekanntmachung.
Westerburg, den2. März 1916.

Der Vorsitzende de» Kreisanafchnsse»
de« Kreise» Westerbur- ._

An - ie Herren Kürgermrister de» « reife» uud den
Magistrat - er Kta- t Westerdnrg.

BiS zum 20. März 1916 find mir die Zu- und RbgangS-
listen für das IV. Vierteljahr 1915 nebst den bei mehr als eiuer
Liste angeordneten Jnsamm -nsteUnnge« einzureichen.

Wegen Aufstellung der Listen bezw. der Zusammenstellungen
verweise ich auf meine Verfügung vom8. April 1914, E. 431,
und vom 29. Juli 1915, E. 397.

Westertznrg, den2. März 1916.
Der Vorsitzende

der Gink»mme«ste«er-Ueran1nO««- »-K»m« ifsto«
de« Kreise» Westerbur»._

1. daß es sich hier um eine Erhebung handelt, deren Ge¬
lingen für da» Wohl beS Vaterlandes von allergrößter
Bedeutung ist und

2. daß BetriebSiuhaber oder deren Stellvertreter, die vorsätz¬
lich die Angaben, zu denen sie auf Grund der Verordnung
vom 28. Februard. Js . (ReichSgesetzbl. Seite 127) und
der Ausfühlungsbestimmungen der Centralbehürdenhierzu
verpflichtet sind nicht oder wissentlich unrichtig oder un.
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Westerburg. ben7. März 1916.

vollständig macheu, mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder
mit Geldstrafe di» zu 10000 Mark bestraft werden

°rte eil! Den Herren Bürgermeistern wird die ordnungsmäßige Erle
nhäB diguvg dieser Verfügung zur besonderen Wicht gemacht.

ü « ;nm 15. Mark, abend» 5 | tffr , ist wir das Ergeb-
r der Aufnahme telegrafisch oder telefonisch anzuzeigen.

Die aufgerechneten OrtSlisten find mir bis zum 18. d. MtS.
Ker iatttrat.

A« die Herren HSrgermeister de« « retfe».
Im Hinblick auf den schweren Eingriff, den es bedeuten würde,

wenn die Enteignung von Hafermeugen, die von den Besitz ern nach¬
weislich Innerhalb der ihnen zur Verfütternng freigegebeue» Mengen
erspart sind, soll bis auf Anordnung der Aufsichtsbehörde bis auf
weiteres von einer Abforderung uud Enteignung dieser Menge«
Abstand genommen werden. Inder verbleibt eS bei der Beschlag,
nähme der gedachten Mengen, biS eine endgültige Regelung dieser
Angelegenheit erfolgen wird. Bis zum1» . v. Mt », ist « ir a».
zuzeigen, in welchen Fällen der Nachweis über solche bi» zum 10.
Januar 1916 ersparte Hafermeugen Ihnen in einwandfreier
Weise geführt worden ist und für welche Mengen danach von den
Hafelbesitzern eine Befreiung von der Enteignung beansprucht wird.
Sämtliche Unterlagen sind mir vorzulegen. Sie haben zu lue«
Falle Stellung zu nehmen.

Fetz1a«reige ist » ieht erforderlich.
Westerburg, den2. März. 1916.

Der Vorsitzende des « reisausschusse»
de» « reise» Westerburg.



An die Herren Bürgermeister de- Kreises.
Wie durch den Herr» KreiStierarzt festgestellt wurde, sind des

öfteren die Bullenhalter nicht im Besitze von Deckregistern. Ich
mache Sie dafür verantwortlich, daß diese durch die viehseuchenpoli-
zeiliche Anordnung vom1. Mai 1912 vorgeschriebene» Register vor¬
handen sind und ordnungsmäßig geführt werden. Die Führung so¬
genannter Schmierhcfte ist unzulässig. Die Register sind nach Jahres¬
schluß nicht dem KreiStierarzt einzusenden, sondern müssen aufbe¬
wahrt und eventl. dem Nachfolger übergeben werden.

Nach 10 Jahren können sie vernichtet werden.
Westerburg, den1. März 1916. Der Larrbrat.

Bekanntmachung
über das Verbot einer besonderen Beschleunigung des Verkaufs von

Strick-, Web« und Wirkwaren. Vom 25. Februar 1916.
Der BundeSrat hat auf Grund des 8 3 deS Gesetze« über die

Ermächtigung des BundeSratS zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914(ReichS-Gesetzbl. S . 327) folgende Verordoung
erlasse«:

§ 1. Veranstaltungen, die eine besondere Beschleunigung deS Ver¬
kaufs von Strickwaren oder von Web- und Wirkwaren(Web- und
Wirkstoffen, Waren, die aus Web- oder Wirkstoffen hcrgestellt sind),
oder von Ware» bezwecken, bei deren Herstellung Web- oder Wirk¬
stoffe verwendet sind, sind verboten.

Als verboten gelten insbesondere die Ankündigung und die
Abhaltung von Ausverkäufen und Teilausverkäufen, Inventur- und
Saisonverkäufen, Festverkäufen. Serien- und Restewochea oder-tagen,
Weißen Wochen oder Tagen, Propaganda- und Reklamewocheu oder
-tagen, und von ähnlichen Sonderverkäufen, sowie die Ankündigung
von Verkäufen zu herabgesetzten Preisen oder Jnventurpreiseu.

8 2. Bedeutet die Durchführung des Verbot- (8 1) bei Todes¬
fällen, Geschäftsauflösungen und Konkursen eine besondere Härte,
so kann die Ortspolizeibehörde auf Antrag Ausnahmen zulassen.
Die LandeSzentralbehörde kann an Stelle der OriSpolizeibchörde
eine andere Behörde für zuständig erklären.

8 3. Wer den Vorschriften deS 8 1 zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafe bis zu tiotausendfünfbundert Mark oder mit Gefängnis
biS zu drei Monate» bestraft.

8 4. Diese Verordnung tritt am 1. März 1916 in Kraft. Der
Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttreten- .

Berlin , den 25. Februar 1916.
Der SteUuertreter de» Reichskanzlers. Delbrück.
Die auf Grund der Erlasse vom 3. 8. 1915 Nr. 4111/7. 15.

C. 3 und 14. 8. 1915 Nr. 1293/8. 15. C. 3 für Rechnung des
Kapitel- 84» deS KiiegSjahresetatS gewähnen, in Monatsbeträgen
zahlbaren einmalige « widerrufliche » Zuweudnngr « dürfen
nach Ablauf der Bewilligungsfrist(12 Monate) unter der Voraussetzung
daß sich die Verhältnisse der Empfangsberechtigten nicht wesentlich
gebessert haben, bis zur auderweiten gesetzlichen Regelung, jedenfalls
ober während der Dauer des Krieges mit den bisherigen MonatS-
beträgen weiter gezahlt werden. Die vorletzte MonatSguittung ist
zu diesem Zwecke mit einer amtlichen Bescheinigung darüber versehen
zu lassen, daß die Empfangsberechtigten noch am Leben sind und
daß fich die wirtschaftlichen Verhältnisse seit der Bewilligung der
einmaligen Zuwendungen nicht wesentlich gebessert haben, außerdem
bei Witwen, daß sie sich nicht wieder verheiratet, bei Kindern, daß
sie das 18. Lebensjahr nicht überschritten haben.

Sind gegen früher wesentliche Aeoderungen in den Verhält¬
nissen der Empfangsberechtigteneingetreten, so ist die vorletzte
Monatsquittung von der Kaffenbehörde schleunigst der zuständigen
stellvertretenden Intendantur zur Neuregelung der Angelegenheit vor«
zulegeo, bei Bewilligungen, die vom Kriegsministerium erfolgt sind,
der Versorgungs-Abteilung des KrtegsministeriumS.

Berlin, den 18. Februar 1916.
K»iegsministerium . Versorgung«- «. Justiz Departement

gez. Frhr. v- Lavgermannu. Erlencamp.
Au die geerrn Bürgermeister de« Kreise«.

Abdruck zur Kenntnis.
Westerburs, den1. März 1916._ Der Aanbrat.
Der Kaufmann Gustav Sieber, geboren am 25. März 1870

zu Ingelheim und zuletzt in Frankfurt a. M-, Ostbahnhofplotz4
wohnhaft, ist vor einiger Zeit wegen Kautionsfchwindelcien in Haft
genommen worden. Sieber, der im Jahre 1907 wegen Betrugs mit
lVz Jahren Gefängnis bestraft worden ist, engagierte Mädchen als
Bureauleiterinnen und WohlfahrtSpostkarten-Lerkäuferinnen und
suchte eine Kaution von ihnen zu erlangen.

Ich ersuche/ergebenst, den Sieber bei etwaigem späteren Wieder«
auftauchen jede Tätigkeit zu KriegSwohlfahrtszwecken zu unter-
sage».

Berti«, den 18. Februar 1916.
Der Staat »k«mmissar für die Regel««- der

Kriegsmohlfahrtspflege i« Preuße«.
A» die Grt«p«lireibehiirben de« Kreise».

Abdruck zur Beachtung.
Westerburg, den 28. Februar 1916. Der Landrat.

Wiederholt sind bei mir Klagen darüber laut geworden, d, ;
Brennholz nur zu unerträglich hohen Preisen zu kaufen sei. Wk>i(seB\
ich auch annehine, daß infolge der durch meine allg. Verfügungen vo^ int
27. Okt. 1915 - III. 7751 - und vom 30. Nov. 1915 - ü?„de
8737 — veranloßten Verstäckmig des BreunholzeinschlagS so» >r{anni
infolge der Milde des WinterS auf eine Ermäßigung der Vre«, £
holzpreise zu rechnen ist. will ich doch die KöniglichenO&crförft er  A
ermächtigen, soweit ein Bedürfnis vorliegt, an Gemeinden, die de„gram
Walde benachbart sind, freihändig Brennholz möglichst in günstig, lin jt i
Abfuhrlage zu mäßigen Preisen unter der Bedingung zu überlast« g
daß die Gemeinden daS Holz ohne Gewinn unbemittelten Einwohkie izbald
zur Befriedigung des eigenen, dringendsten Bedarfs abtceten. gefeu,

Ich überlasse es den Königlichen Oberförstereien, den Pri>Mt i
von Fall zu Fall nach Lage der Verhältnisse festzusetzte«, doch!>(tjfln ei
mindestens die Taxe des Holzes zu fordern. gabe,

Auch durch die im 8 32 der Geschäflsanweisung für die Ob« 2
förster angeordnete Abhaltung von Versteigerungen mit beschränkt, Migt
Konkurrenz, bei der Holzhändler, Personen, die Holz zum Gewerk, $
betriebe kaufen wollen, und notorisch wohlhabende Personen dl»
Mitbieten ausgeschlossen werden, wird die Befriedigung deS eigeniD- »
Bedarfs für dtr̂ minderbemittelten Einwohner erleichtert werde
können. -

Berlin, den3- Februar 1916. A
Der Minister f. zanbmirtschaft. Domäne« ». FarstrAordn

Freiherr von Schorlemer.
A» dir Zerre « Bürgermeister de» Kreise «.

Ich erwarte, daß auch in den Vemetndewaldungen nach voi
steheudem Erlasse verfahren wird.

Mesterbnrg, den3. März 1916. Der jandrat.
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ADer Aufruf des Landsturms ist in feiner Wirk ««
nicht auf den Tag deS Inkrafttretens der Verordnung beschränk *
soadern behält seine Gültigkeit für die ganze Dauer deS Kriege
AuS diesem Grunde ist in dem Erlasse vom 24. 7. 15. Nr. 178_ ?
7 15. C. 1. allgemein zum Ausdruck gebracht, daß durch den Ai>! M
ruf die ganze jüngste JahreSklosse des 1. Aufgebots betroffen wir! nmef
soweit die Auigerufeneri das 17. Lebensjahr vollendet habe» ode
sobald sie dies Lebensjahr vollenden. Hiernach findet der Erla
vom 24. 7. 15. auch ohne weiteres auf die im Jahre 1899 uD
später Geboreuen Anwendung, sofern sie inS landsturmpflichtiz
Alter getreten sind.

Berlin, den 10. Februar 1916.
Da« Krtegsministerinm.

neter

An die Zerre« Bürgermeister de« Kreise».
Die im Jahre 1899 Geborenen haben sich, sobald sie in!

landsturmpflichtige Alter-getreten sind (d. h. ihr 17. LebenSjah
vollendet haben) zur Landstürmrolle anzumelden.

Formular hierzu geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.
Westerburg, den 27. Februar 1916.

_ _ Der Kaudrat.
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Die Herren Bürgermeister erinnere ich an die rechtzeitig ober,
Einsendung der zum 1ü. d. Mt «, geforderten Anzeige über ab itcn
zugebendeS und requirirendeS Stroh. (Siche letztes Extra-KreiP,blatt.)

Westerburg, den6. März 1916. Der Landrat. höc

>mAn Stelle des verstorbenen Gemeinderechner» Röther ist beiitt
Gemeinderechner Johann Quirmbach au? Großholbach vom Hern
Regierungs-Präsidenten in Wiesbaden zum Stellvertreter des Staude» "
beamten des StaadeßamtSbezirksGroßholbach ernannt worden.

Westerburg, den2. März 1916. Der Kaudrat.
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Den AmtSgerichtsfekretär Allenborf in Renoerod habe itf Ör'un1vom 1. Mär, b. IS . ab zum AmtSaowalt bet dem AmtSgeriä
in Rennerod ernannt, nachdem der seitherige Amtsanwalt. Bürgel' i hi
Meister Schmidt von diesem Amte mit Ablauf des Monat» Febrjch
d. IS . auf seinen Antrag entbunden worden ist.

Frankfurt a. M., den 24. Februar 1916.
_ Der Oberkaatsattwalt
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D.
Betr: U- rbat brr Auf»«',me vo» Khoto- raphieu.
Die Verorduuog vom 9. Juni 1915 (III d 13781/6205

betr. daS Veibot der Aufnahme von Photographien wird im Ti»
vernehmen mit dem Gouverneur der Festung Mainz auf dal‘a%
Photographieren, Zeichnen, Malen oder sonstige Abbilden der Sieb
lungen von Ballonabwehlkanonenund Maschinengewehren sowü
von Scheinwerferanlagen ausgedehnt.

Frankfurt a. W.. den 23. Februar 1916.
SteUvrrtrrtrnde« Generalkommando 18. Armeekorps

Der Kommandierende General:
Freiherr  von Gall , General der Infanterie.
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In dem Gehöft deS Jak. Lenz und in einem Gehöfte d'i her
Metzgers Jos. Kalb in Montabaur ist die Maul- und Ktauenseuch! la
amtlich festgestellt worden. Infolgedessen ist die Abhaltung »er
Biehmärkte im Untervesterwaldkreise bi» auf weiteres unterstworden.

Mantabanr. den 29. Februar 1916.
Srr Kanbrat.



rbett, ln Die Räude der Pferde ist neuerdings besonders in den öst-
et- Wk>ĵ en Provinzen in größerer Verbreitung ausgetreten. Die Seuche
rngeu ve^eint hauptsächlich durch kriêSunbrauchbare Dienst- und Beute-
Io - - 1! aus dem AuSlande eingefchleppt und nicht überall rechtzeitig
igs fön ufonnt und zur Anzeige gelangt zu sein,
i* 34 bin mit dem Herrn Kriegsmioister wegen der Regelung
Jberforfi| er  Abgabe der räudekranken und räudeverdächtigen. krirgS-
r. die dr b̂rauchbaren Dienst- und Beutepferde in Verbindung getreten,
!iuU? «1 dMit eine Abgabe solcher Tiere an Landwirte vermieden wird,
tiberiaffti Euere Hochgeboren(Hichwohlgeboren) ersuche ich ergebeost.
lnwohaêizbald, nötigenfalls wiederholt, durch Bekanntmachungen auf daS
reu. Befcn, die Weiterverbreitung, die Krankheitsmerkmale, die Auzeige-
>en Pre flicht und die Uebertragbsrkeitder Pferderäude auf Menschen in
, dochi «igneter Weise htnzuweisen(vergl. gemeinfaßliche Belehrung über

Sude, Beyer-RevermannS . 759 ff).
c?AeP! !! LandwirtschaftSkamNern habe ich in gleichem Sinne per»
efchranm zudigt.
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Fertt», den 12. Februar 1916.
Der Minister für Kandwirtfchaft,

D- ma»rn ««- Forste«. I . A : Graf von Keyserling!.
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten pp.
Abdruck zur gefälligen Kenntnis. Ich ersuche ergebenst den

. Forste»uordnungen des Herrn Minister» für Landwirtschaft. Domänen
»d Forsten Folge zu geben und wiederholt durch Bekanntmachungen
if daS Wesen, die Weitervcrbreitung usw. der Pferderäude in ge»
zueter Weise hinzuweiscn.

vois Wiesbaden , den 21. Februar 1916.
Der Re»ier«»go-Vrofidr«t.

An die Herren Bürgermeister des Kreises-
Abdruck zur Erledigung in obigem Sinne soweit Pferdebe-

itzer in den einzelnen Gemeinden vorhanden sind.
Wrsterbnrg. den1. März 1916. Der Sandrat.
Mit Rücksicht darauf, daß nach hierher gelangten Mitteilung

mehrfach von unbefugten Personen Sammlungen im Namen

de» Roten Kreuzes veraustaltet stad, beehren wir uuS§» empfehle«,
bafe die Provinzialvereine den örtlichen Vereinen dea dringenden Rat
erteilen, den voa ihnen mit der Sammlung vo» Geldbeträgen be¬
trauten Personen stet» einen Ausweis mit zu »eben, und i« Lokal¬
blättern bekannt zu mache«, daß mir mit solchem AuSweiS der-
fehene Personen zu Sammlungen befugt sind.

Berlin, den 11. Februar 1916.
Zentralkomtlre de« Dre«ssifche« S«»be«oerei»

vom Pole « Kreuz.
Den Ortspolizeibehörden zur Kenntnis und Beachtun».
Westerbur,, den1. März 1916._ Der Saudrat.
Es haben sich in letzter Zeit die Fälle erheblich vermehrt, tu

denen auf nnbewachteu Wegeübergängen Fuhrwerke überfahren wur«
den, die von ortSuokundigcn Leuten (KriegSgefaugeueu ufw.) ge¬lenkt wurden.

Frankfurt a. M.. de« 25. Februar 1916.
Königiiche Siseudahudirektiou.

Kn die Kerre« Bürgermeister de« Kreise«.
Abdruck zur Erledigung.
Westerbur«, den3. März 19 16. Der  Loudrat.

Verordnung.
c» r « . . „ Betr. : K««Sdu«s der J «,d.
Auf Grund des § 4 de» Gesetzes über den Belagerungszu¬

stand vom4. Juni 1851 ordne ich für den Befehlsbereich der
Festung Mainz an:

t ts? tr 4 Miller Verordnung betr. Ausübung der Jagd i«
Befehsbereich der Festung Mainz vom 29. Oktober 1915 M. P.
Rr. 22282/6852 erhält folgende Fassung. _

„Bei der Ausübung der Jagd müssen sich Schütze« «,d
Treiber in einem Abstand von miudsten» 100 Meter bo» allen

Rhein- und M- i«brücke> entfernt halte»' .
Matuz, den8. Februar 1916.

Der Gouoerueur der Fest«« « Maiuz.
gez. von Bücking, General der Artillerie.
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MerkblattM vierten Kriegsanleihe.
44°|0 Deutsche ReichsschutzMweisungeu.

51 Deutsche Reichsanleihe, unkündbar bis 1924
Nennwert noch einen beträchtlichen Kursgewinn, bestehend in
dem Unterschied zwischen dem Nennwert und dem Ausgabe¬
kurs von 95 «|o zu erzielen. Dem Inhaber der ausgelosten
Schatzanweisung soll aber auch das Recht zustehen, an Stelle
der Einlösung die Schatzanweisuug als 4 2̂°|o prozentige
Schuldverschreibung zu behalten und zwar ohne daß sie ihm
vor dem1. Juli 1932 gekündigt werden könnte.

Der Zeichnungspreis für die fünfprozentigen Schuld¬
verschreibungen der Reichsanleihe beträgt 98,50 Mark, bei
Schnldbucheintragungen 98,30 Mark, für je 100 Mark Nenn¬
wert. Die Schuldverschreibungen sind wie bei den vorange¬
gangenen Kriegsanleihen bis zum1. Oktober 1924 unkünd¬
bar, d. h. sie gewähren bis zu diesem Zeitpunkt einen fünf-
prozentigen Zinsgenuß, ohne daß ein Hindernis bestände,
über sie auch schon vor dem1. Oktober 1924 zu verfügen.
Da die Ausgabe1»|»o[0 unter dem Nennwert erfolgt und
außerdem die Rückzahlung zum Nennwert nach einer Reihe
von Jahren in Aussicht steht, so ist die wirkliche Verzin¬
sung höher als 5 -jg.

Schatzanweisungen und Schuldverschreibungensind nach
den angegebenen Bedingungen im ganzen betrachtet als gleich¬
wertig anzusehen. Beide Arten der neuen Kriegsanleihe
können als eine hochverzinsliche und unbedingt sichere Kapi¬
talanlage alten Dolkskreisen aufs wärmste empfohlen werden.

Für die Zeichnungen ist in umfassendster Weise Sorge
getragen . Sie werden bei dem Kontor der Keichohanptbnrrk
für Wertpapiere in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr. 99)
und bei allen Zioeiganftalte « der Keichsdanik mit Kassen-
vinrichtuug entgegengenommen. Die Zeichnungen können aber
auch durch Vermittlung der Königliche « Kerssandlnag (Pre « -
stjfche Staatsbank) und der Drenstischen Zentral -Wenossea-
fchaftskasse in Berlin, der Königlichen Aanptbank in
Dürnberg und ihrer Zweiganstalten, sowie sämtlicher deutschen
K«nke«. Kaukiers und ihrer Filialen, sämtlicher deutschen
öffentliche» Sparkasse« und ihrer Verbände, bei jeder deut¬
schen Sebensoerstcheenngsgesellschaft und jeder deutschen

Mehr als als achtzehn Monate sind verstrichen seit
eginn des gewaltigen Krieges, der dem deutschen Volke von

»rrdrat.  lim Feinden in unerhörtem Frevel aus Neid, Rach- und
rechtzeitig oberungssucht aufgezwungen worden ist. Harte Kämpfe
über ai  iren bei der Ueberzahl der Feinde zu bestehen. So schwer

ttra-KreiG blutig auch das Ringen war, unsere Truppen haben
indrat. geleistet und sich mit unvergänglichem Ruhm
———■M. _ Auf allen Kriegsschauplätzen in West und Ost
m <öcrrc glänzende Waffenerfolge errungen, an ihrer todes-
;Staude» !̂ n Tapferkeit sind die mit allen Mitteln ins Werk
orden. l̂en Angriffe der Feinde zerschellt. Die Feinde sind jedoch
mbrat. * mcht niedergerungen, schwere Kämpfe stehen uns noch

habe iS!or' ^ er wir sehen diesen mit zuversichtlichem Vertrauen
imtSgeriti!unsere Kraft und unser reines Gewissen entgegen. Auch
i. Bürgel' - hinter der Front kämpfende deutsche Volk hat sich allen
itS Fevr>>h den Kriegs hervorgerufenen wirtschaftlichen Erschwer¬

en durch Fleiß und Sparsamkeit durch Einteilung und
mwalt. gewachsen gezeigt; es wird auch fernerhin in%•VVH C53 iUlVU UUUj|lViltLI/lll uiucht und fester Entschlossenheit durchhalteu bis zum
'gl/eLf «̂ " Ende.
im Ei«- ^er Krieg hat fortgesetzt hohe Anforderungen an die
auf dai Mzen des Reichs gestellt. Es liegt daher die Notwendig-

^ "ne vierte Kriegsanleihe auszuschreiben,
een low Ausgegeben werden 4V2prozentige auslosbare Reichs-

sanweisungen und 5prozentige Schuldverschreibungen der
eekoep* ^ anleihe. Die Schatzanweisungen werden eingeteilt in

Serien, die von 1923 ab jährlich am 1. Juli fällig
__ ~ , en' nachdem die Auslosung der einzelnen Serie6 Monate
MW* Ä âttgefunden hat. Der Zeichnungspreis ist für die
ltuna Anweisungen auf 95 '/» festgesetzt. Da die Schatzan-
unters-st eine Laufzeit von durchschnittlich 11̂ 2 Jahren be-

\ os fe ^Et sich int Durchschnitt die wirkliche Verzinsung
1 L Her als auf 5 o|0. Dabei besteht die Aussicht, im

ndrot. nner früheren Auslosung und Rückzahlung zum



Kkediiaeirolsenschast . endlich für die S ch« ldv er schr ei d tt« ae»

B °I,skS °n in °L Teilen des Reichs di- b-qa-mst- Gelegen-
heit zur Beteiligung geboten.

Wer reich«-« mill . hat stch!« »« *>&

LL -L .nLsk Z -iMch -i^ dmch d-n gg - mij.

L -b°7 'L r °°"LL in U  nächsten Postb-i-fiaft-n ,n

L -?L -7kLn ' MI°« S 7 “
30 ”/• des gezeichneten Betrages spätestens bis zmn Bfn ^
20 „ „ rf » " " " 2Z. Juni 1916
25 „ „ „ " " " " 20 . Juli 1916

l %■/ ' « " uebriaen sind Teilzahlungen nach Bedürfnis
zu bezahlen Im uevrrgen i no ^ ^ » ^ lbaren Beträgen.

ISS « ÄS HS »
Lb « -inger- um, an welchen Terminen er d>- T -stz- st nng
leisten will So steht °S demjenigen. « >« « ,5 ''" ^ - -1 g -
zeichnet hat. stei, diesen Betrag °E .. l," ' b oucl, d„ -N- > 100

fb “t„ 6iÄarf ä 2T

- für » -» „f ;ä «Äftfi
foÄrt am 8 > Juni den Rest am 20 . In » ! » - ,n b°-

lKermin statt schangl nicht rnstdestms IO» Mark , n be¬

zahlen sin ^ ^ ^ zeichnet, maß bis sratestens zum IS.
April d . Js . Vollzahlung leisten, soweit er nicht schon am

tl 'tLn.i«  ist am2.ganuar 1917 stl», Der
1 ‘ 3 »« 0l 19 ^ • MSq ' a^ st-'d' t ' d"

LS L « e-

ü *Ä Einzahlung Mf * ' " j ? “f Z  be-
An --chn- M Ö b-r -chmi : st - die

S i Mark, ' für die Einzahlungen am
Ä19 ' Ô O Mark Die 4V % Stückzinsen betragen für*SWfcta« /ST45  tJ.Z ZÄ
Vn nach dem ' <>. Juni hat der « inzahle- di- Stack,insen

bKÄS » ' Ä ? » l,Miir . g-,

Tage geleistet werden , Zinsen für 72 ^em ^ tet.

Für » ie Etnsahtttngen ist nicht erforderlich . dch
der Zeichner da - Geld dar d - r - itii - ge « hat . Wer ubtt
ein Guthaben bei einer Sparkasse oder emer Bank verfugt , kan»
dieses für die Einzahlungen in Anspruch nehmen . Sparkasse»
und Banken werden hinsichtlich der Abhebung namentlich dan»
das größte Entgegenkommen zeigen, wenn man ber rhnen d«
Zeichnung vornimmt . Besitzt der Zeichner Wertpapiere , so er
öffmn ihm die Darlehnskassen des Reichs den Weg, durch Br
leilmna das erforderliche Darlehen zu erhalten . Für diese Dar

flpn ift der Zinssatz um ein Viertelprozent ermäßigt , nam st

aus öst . mäV sonst der D -rl -huSzinrsch 5' !- . bed-chj
Die Darlehnsnehmer werden hinsichtlich der Zeitdauer des Dar
Ätzens bei den Darlehenskassen das größte Entgegenkomm«
Fm g-g-b-u-nsalls im Wege der V-rläng -rnng des g-mah- tn
Darlehens , so daß eine Kündigung zu ungelegener Zeit nicht j,te :
besorgen ist

9flW am I Mai d. Is . k«r Rückrat,l« «g käUige« «
«»»»entiae « Drntsche « Reich - schatzauw - isuvs -a von 191,
Serie U werden — ohne Zinsschein — bei der Begleichung zu ^ s
geteilter Kriegsanleihen zum Nennwert unter Abzug dm: ^rtül!6. , r.ia qa  gr «v;r in SnMitrtn aenommen . Der Einrerchk?Lsen ' bi? ? 0. ?lpri ! in Zahlung genommem Der Einreich m
^ t „ „f hnmit »ualeich einen Zinsvorteil , da die ihm zuguteküH
wenden Stückzinsen der Kriegsanleihe 5 °/ 0 ober 412 °/ 0 betragen geU(menöen öiuajiu |t » x»r <̂ ps,ntranme sunaen abu i 1
:Ä s r »Tb e',u sssrf ^

'^ " Lst ^ LchLS - ÄSSfiU ^ gj- *« A Iw

fteften daß das Schuldbuch vor jedem Verlust durch Drebstah ^ te
^euer oder sonstiges Abhandenkommen der Schuldverschreibungn
schützt mithin die Sorge der Aufbewahrung beseitigt nnd auß«
dem alle sonstigen Kosten der Vermögensverwaltung erspartz l ^ ol
dl, t^ ntraaunaen in das Schuldbuch sowie der Bezug der Zrch
vollständig 9 gebührenfrei erfolgen . Die Zinsen können lnsbesm ^
d.« «4  “

Nur die spätere Ausreichung der Schuldverschreibung , die zedo

nicht vor dem 15. April 1917 zulässig sem soll, .unterliegt em
mätziaen Gebühr . Angesichts der großen Vorzüge , welche d
Schnldbnch gewährt , ist eine möglichst lange Beibehaltung

^ ' " LLBK ' AMH .rl °n läßt erkennen, daß Io»
in den auslosbaren 4 -st prozenügen Schatzanweisun-
als auch in den 5 prozenügen Schuldverschretbungen
Reichsanleihe sichere und gewinnbringende Vermogensan a
dargebotm werden. Es ist die Pflicht eines zeden Deutsch blteb

nach seinen Verhältnissen und Kräften durch möglichst,»
sanareiche Zeichnung zu einem vollen Erfolge der Anl-> s.
beizutraqen, der demjenigen der früheren Anleihen nicht «
steht. Das deutsche Volk hat bei diesen Anleihen glcmzK^
Beweise seiner Finanzkraft und des unbeugsamen ^ J Jeue
zum Siege gegeben. Es darf baher bestimmt erwartet wer M,

u«viaß Aekss ? d?ch ^ » Ä dieletzte freie W ^
bereitstellt . Im Wege der Sammelzeichnungen ( Sch«
gewerbliche und sonstige Betriebe) können auch geringe l yv .. c .Z «»vfr.nftrtv rtPmnAI werden. Auch ' We

nom

staut
Stell

träge des einzelnen verfügbar gemacht werdem Auch
die kleinste Zeichnung kommt es an. Gedenke steder gew-
Dankesschuld gegenüber den draußen kämpfenden Ge^ ^
die für die Daheimgebliebenen täglich ihr Leben ernsetẑ
Jeder steuere bei, damit das große Ziel emes ehrenvo diet
und dauernden Friedens bald erreicht werde. Zu s Spe,
Krönung des Werkes beizutragen, ist die dringende Fordert
des Vaterlandes.

ZeichMSe« Ms die Kriessanleihe
werden ^ kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptkajs
(Rheinstraße 42 ), den sämtlichen Landesbankstellen und « ammel-
stellen, sowie den Kommissaren der Nassauischen Lebensverstche-

rungsanstal ^ von Lombardkredit zwecks Einzahlung

auf die Kriegsanleihen werden 5»st °/„ und , falls Landesban -
schuldverschreibungen verpfändet werden , 5 % berechnet

' Zollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassamschen
Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden , so verzichten wir
auf Einhaltung einer Kündigungsfrist , fall » di - Z - ichuung b- i
«ufere « * *v, «» a**« t »* Z - ichuuugsst - U- « erfolat.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum 6 .

mxi ' Direktiott

Ut  Naffa «ischen Landesbank.

Holzverkauf.
Lbersöisterei Driedorf

»etlauft am At -« » - , . >«« UJMn >» ' « . * « <“ ‘« **

Dlstr . 60, 68 (Stuterei ) 205 rm Scheit , davon 14 in 63, 1
Reiser l . Kl. Distr . 68, 69 (Hölle) 504 rw Scheit . 18 H»
Wellen III , diese nur Dlstr . 68.

Bekmmtnmchung« . . r r / __ wu  rc *lrtitnh
Der Voranschlag über die Einnahmen uad Ausgabe«

Stadtgemeinde im NechnungSjahre 1916 liegt
vom 8 . di - einschließlich 1». M «- r llS16i "

zur Einsicht der Gemeindeangehörigen auf dem Burgrrmew

der 7 . - -- -- UU .̂ ^
Kappel

Stel
wvrj

Sei
feint
Mac
tätig
sond
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